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will Kanada 2017 auf-
nehmen. Der Großteil
sollen Wirtschaftsmig-

ranten sein, die Zahl der
Flüchtlinge soll von rund
56 000 auf 40 000 sinken.

Zahl des Tages

300 000 
Einwanderer

Merkel steht zu Oettinger
BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat trotz des Ärgers
um abfällige Äußerungen von Gün-
ther Oettinger volles Vertrauen in
den EU-Kommissar. Das sei „selbst-
verständlich“, sagte Regierungs-
sprecher Steffen Seibert in Berlin.
Mit seiner Erfahrung sei Oettinger
ein „ausgezeichnet qualifizierter“
Kommissar. Zudem habe er seine
Bemerkungen inzwischen einge-
ordnet. Oettinger hatte in einer
Rede unter anderem Chinesen als
„Schlitzaugen“ bezeichnet.

Sellering wiedergewählt
SCHWERIN (dpa) - Erwin Sellering
(SPD) ist erneut zum Minister-
präsidenten von Mecklenburg-
Vorpommern gewählt worden.
41 von 71 Landtagsabgeordneten
stimmten am Dienstag für eine
dritte Amtszeit des 67-jährigen
Sozialdemokraten. Damit fehlte
Sellering mindestens eine Stimme
aus dem rot-schwarzen Regierungs-
lager, das über 42 Sitze im Landtag
verfügt. 29 Abgeordnete stimmten
gegen ihn, einer enthielt sich der
Stimme.

Kurz berichtet
●

BERLIN - Nach der Einigung über die
Flexi-Rente steht jetzt die Betriebs-
rente auf dem Programm der Bun-
desregierung. Derzeit kommen
60 Prozent der Deutschen in den Ge-
nuss von Betriebsrenten. Zu wenig,
findet die Bundesregierung, zumal
der Anteil seit Jahren stagniert. Nach
monatelangen Verhandlungen haben
sich nach Informationen aus Regie-
rungskreisen die Koalitionäre geei-
nigt, wie die betriebliche Altersvor-
sorge weiter verbessert werden soll. 

Zielgruppe sind vor allem Gering-
verdiener und kleine Betriebe. Ge-
ringverdiener sollen vom Staat di-
rekte Zuschüsse bekommen sowie
die Zusicherung, dass sie nicht um-
sonst sparen. Falls ihre Rente später
zu klein ist und sie unter die Grund-
sicherung fallen, sollen sie von der
Betriebsrente trotzdem etwas haben.
Sie soll bis zu 200 Euro anrechnungs-
frei bleiben. Den Arbeitgebern wie-
derum sollen Betriebsrenten
schmackhaft gemacht werden, in-
dem sie aus der Haftung entlassen

werden durch Versorgungseinrich-
tungen, in welche das Geld fließt.
Außerdem sollen diese Betriebsren-
ten tarifvertraglich vereinbart wer-
den können, sodass jeder automa-
tisch eine Betriebsrente abschließt,
es sei denn, er lehnt dies ab.

Das Gesetz soll noch in diesem
Jahr vom Kabinett verabschiedet
werden und könnte dann voraus-
sichtlich Anfang 2018 in Kraft treten.
Es wird mit Kosten von 345 Millionen
Euro zusätzlich gerechnet. 

Bislang haben in Betrieben unter
zehn Mitarbeitern nur 28 Prozent ei-
ne Betriebsrente. Von denen, die we-
nig verdienen (unter 1500 Euro), ha-
ben nur 47 Prozent eine Betriebsren-
te, auch das ist unter dem Durch-
schnitt. Die neue Regelung soll
deshalb Einkommen von unter
24 000 Euro jährlich direkt mit 72 bis
maximal 144 Euro Förderbetrag be-
zuschussen. Bei der Riesterrente soll
die Grundzulage von 154 Euro auf 165
Euro aufgestockt werden. 

Von dem Modell einer Lebens-
leistungsrente hat die Koalition Ab-
stand genommen. Es sei zu schwie-
rig, generell kleine Renten aufzusto-
cken, weil dann auch Kleinrentner in
gut bestellten Haushalten profitier-
ten. Man wolle aber trotzdem einen
Vorschlag machen, „langjährige An-
strengungen in Beschäftigung“ bei
der Alterssicherung zu honorieren,
heißt es im Arbeitsministerium.

Bis Mitte November will Andrea
Nahles ein Rentenkonzept vorlegen.
In jüngster Zeit hat die Ministerin
betont, Haltelinien einzuziehen, so-
wohl für die Höhe des Rentenni-

veaus als auch für die Höhe der Bei-
träge. Wenn beides begrenzt wird,
stellt sich die Frage, woher das Geld
für die ab 2020 in Rente gehenden
Babyboomer kommen soll. 

SPD-Generalsekretärin Katharina
Barley hat vorgeschlagen, die Bei-
tragsbemessungsgrenzen für die
Rente (derzeit 6200 Euro) aufzuge-
ben. Nahles widerspricht. Dadurch
habe man zwar kurzfristig mehr Geld
in der Rentenkasse, langfristig aber
stünden höheren Zahlungen auch hö-
here Renten gegenüber, da Renten an
die Zahlungen gekoppelt sind.

Das gilt nicht bei der Mütterrente.
Die CSU fordert die Anerkennung
des dritten Erziehungsjahres in der
Rente. Das würde für Mütter, die vor
1992 ein Kind bekommen haben, ei-
nen Rentenpunkt mehr (derzeit rund
30 Euro) bedeuten. Ein zweites Er-
ziehungsjahr war 2014 anerkannt
worden. Angesichts von rund sechs
Milliarden Euro, die dafür fällig wer-
den, hält die CDU das Projekt für un-
finanzierbar. Auch Nahles warnte
bereits davor, zu hohe Erwartungen
zu wecken.

Koalition will Betriebsrenten fördern
Kleine Einkommen und kleine Firmen im Mittelpunkt – Konzept von Andrea Nahles nimmt Gestalt an – Lebensleistungsrentenpläne vor dem Aus

Von Sabine Lennartz
●

Will bis Mitte November ein Ren-
tenkonzept vorlegen: Arbeitsminis-
terin Andrea Nahles (SPD). FOTO: DPA

im Fernsehdrama „Terror“ gese-
hen, 86 Prozent der Menschen ge-
gen sich!
Ja. Aber nach unserem Grundgesetz
werden Menschenleben nicht ge-
geneinander aufgewogen. 

Ein weiteres Beispiel: Das auto-
nom fahrende und vernetzte Auto
hat die Wahl, auf eine Bushaltestel-
le mit vielen Menschen zu rasen
oder in die Leitplanken zu schleu-
dern und die Insassen im Auto
eventuell zu verletzen. Wie wird
der Algorithmus programmiert? 
Ich plädiere dafür, dass in beiden
von Ihnen zuletzt genannten Bei-
spielen der Algorithmus auf Zufall
programmiert wird. Aber keinesfalls
so, dass das Auto immer in die Men-
schenmenge fährt und seine Insas-
sen schützt. Ich frage mich übrigens,
ob Unternehmen wirklich Autos
verkaufen wollen, die ihre eigenen
Fahrer in Gefahr bringen? 

Drei Beispiele, die konstruiert
sind. Aber heute müssten Men-
schen hinterm Steuer in Sekunden-
schnelle entscheiden: Ramme ich
den Laster oder den Radfahrer? Ra-
se ich in die Gruppe der Obdachlo-
sen oder gegen den Kinderwagen?
Schütze ich mich selbst oder ge-
fährde ich andere? Wie soll eine
Maschine diese Entscheidungen
übernehmen?
Genau diese Fragen diskutieren wir
in der Expertenkommission. Ich
stimme Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt zu. Der Minis-
ter hat unserer Kommission zwei
Prinzipien mit auf den Weg gegeben:
Sollte es zum Unfall kommen, muss
sich das Auto nach dem Prinzip
„Sachschaden geht vor Personen-
schaden“ entscheiden. Und falls der

unvermeidbare Unfall
Personen trifft: Es

gibt keine „Klas-
sifizierung“
von Men-
schen. 

AUGSBURG - Welche ethischen Re-
geln sollen für das autonome und
vernetzte Fahren gelten? Mit dieser
Frage befasst sich eine von der Bun-
desregierung beauftragte Experten-
kommission. Der Augsburger Weih-
bischof Anton Losinger ist Mitglied
des Gremiums. Im Gespräch mit
Ludger Möllers plädiert der Bischof
dafür, Menschen nicht gegen Men-
schen auszuspielen und wichtige ge-
sellschaftliche Entscheidungen
nicht Technikern oder Juristen zu
überlassen.

Herr Weihbischof, wie sollte das
autonom fahrende und vernetzte
Auto reagieren, wenn es in der Di-
lemma-Situation entscheiden
muss: Zusammenstoß mit einem
mit Explosivstoffen beladenen
Tanklaster oder einem Radfahrer?
Um es vorweg zu sagen: Das auto-
nom fahrende und vernetzte Auto
soll so programmiert sein und dann
unterwegs sein, dass es gar nicht erst
in eine von Ihnen beschriebene Si-
tuation kommt.
Die Technik soll
verhindern, dass
Unfälle passie-
ren, sie soll das
Risiko minimie-
ren. Es geht in der
von Ihnen kon-
struierten Situati-
on um ein Risiko
von „1 zur 1 Milli-
on pro Unfall“,
um eine künstli-
che Situation.
Aber ich sage:
Der Algorithmus des autonom fah-
renden und vernetzten Autos ist so
zu programmieren, dass er das Auto
mit dem Tanklaster kollidieren lässt.
Es soll der Grundsatz gelten „Sach-
schaden vor Personenschaden“.

Auch wenn die Folgen des Che-
mieunfalls nicht abzuschätzen
sind?
Ja. 

Ein anderes Beispiel, wieder eine
Dilemma-Situation. Das Auto muss
sich entscheiden, ob es in eine Grup-
pe Obdachloser steuert oder eine
Mutter mit Kinderwagen anfährt.
Eine Debatte, dass das autonom fah-
rende Auto womöglich einen Ob-
dachlosen erkennt und zuerst über-
fährt, somit Menschen nach ihrem
angeblichen sozialen Nutzen bewer-
ten kann, werden wir in unserer
Kommission nicht führen. Es wird
keinen Algorithmus geben, der Men-
schen nach ihrem angeblichen Wert
taxiert.

Und die Frage, wie viele Menschen
verletzt werden?
Der Algorithmus darf nicht von der
Anzahl der Menschen ausgehen, die
verletzt werden.

Damit haben Sie, wie erst kürzlich

Auf welchen Grundlagen diskutie-
ren Sie dort?
Unsere Arbeit fußt natürlich auf den
Artikeln 1 und 19 des Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“ Und: „In keinem Falle darf ein
Grundrecht in seinem Wesensgehalt
angetastet werden.“ In diesem Falle
ist es eben das Recht auf Leben! Es
muss ein klares Wertesystem geben,
das auf den vorgängigen und unver-
äußerlichen Grundrechten fußt.

Sie sind als Bischof und Moraltheo-
loge in der Kommission. Auf wel-
chem Fundament arbeiten Sie dort
mit? 
Auch die ethischen Grundregeln
fürs autonome und vernetzte Fahren
müssen sich an den Satz halten: „Der
Mensch ist das Ebenbild Gottes.“ 

Sie sagen, dass sich diese Leitlinien
an den Menschenrechten und am
Grundgesetz orientieren sollten.
Warum übersetzt man nicht ein-
fach die Straßenverkehrsordnung?

Es geht um mehr als die Übernahme
der Straßenverkehrsordnung in ei-
nen Algorithmus. Die Straßenver-
kehrsordnung kennt den Fahrer als
Verantwortlichen. Wir müssen aber
jetzt fragen, wer für das autonom
fahrende und vernetzte Fahrzeug die
Verantwortung trägt: Der Käufer?
Der Fahrer? Der Autokonzern? Der
Software-Programmierer? Der Kon-
strukteur? Es geht darum, dem auto-
nom fahrenden und vernetzten Auto
eine Entscheidungskompetenz zu
verleihen. Was überträgt man der
Steuerung? Was bleibt beim Men-
schen? Und hier müssen sich alle Be-
teiligten auf ethische Leitlinien ver-
ständigen. Dies wurde bisher nicht
wirklich diskutiert.

Kann ein Bischof wirklich wollen,
dass Maschinen Verantwortung
übernehmen? 
Heute geschehen die meisten Unfäl-
le aufgrund menschlichen Versa-
gens. Und wir müssen heute feststel-
len: Je weniger der Mensch eingreift,
desto weniger passiert. Eine Reduk-
tion des Risikos kann ein Bischof
wollen, ja.

Sie sind in einer Kommission tätig,
die die deutsche Regierung einge-
setzt hat. Aber müssen sich nicht
alle autonom fahrenden Autos,
weltweit, an die gleichen Regeln
halten? Werden in Afrika Men-
schen Unfallopfer, weil dort ein
Menschenleben weniger wert sein
soll?
Die Regeln, nach denen die autono-
men und vernetzten Autos fahren
sollen, müssen globale Geltung ha-
ben. Es kann ja nicht sein, dass wir in
Deutschland anders fahren als in an-
deren europäischen Ländern. Aber
hier sehen Sie schon die Schwierig-
keiten: Bei den ethischen Standards
für die Embryonenforschung bei-
spielsweise ist Spanien sehr viel lo-
ckerer als Deutschland. Wir sind
weit davon entfernt, dass wir gleiche
Standards haben!

Interview
●

„Computer-Auto darf Menschen nicht klassifizieren!“
Weihbischof Losinger sieht Diskussion um Ethik-Regeln am Anfang – Fragen der Verantwortung klären 

Welche Regeln sollen für die Programmierer autonomer Fahrzeuge gel-
ten? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Expertenkommission. FOTO: DPADer Augsburger

Weihbischof
Anton Losinger.

FOTO: DPA

D
ie betriebliche Al-
tersvorsorge ist
für die meisten

Rentner nur ein kleines
Zubrot. Ihre Bedeutung
wird aber mit ständig sin-
kendem Rentenniveau
steigen. Deshalb sind die Pläne der
Bundesregierung wichtig und
richtig, auch wenn sie im Umfang
der Förderung zu gering bleiben.
345 Millionen Euro jährlich sollen
eingeplant werden, das ist recht
übersichtlich. 

Die Akzente werden jedoch
richtig gesetzt. Leute mit geringem
Einkommen sagen sich häufig, dass
sie sowieso nichts vom Sparen ha-
ben, weil ihnen das Geld bei der
Grundsicherung angerechnet

wird. Sie können durch
Freibeträge wieder einen
Sinn darin sehen, zu spa-
ren. Außerdem werden
diese kleinen Einkommen
durch den Staat beson-
ders gefördert. Arbeitge-

ber haben mit der Verwaltung der
Betriebsrenten nichts mehr zu tun,
was sie gerne hören dürften.

Die mögliche Verankerung in
Tarifverträgen wird für viele Ar-
beitnehmer bedeuten, dass sie
quasi automatisch später eine klei-
ne Zusatzrente haben, es sei denn,
sie widersprechen. Das werden
angesichts der Förderung aber hof-
fentlich die wenigsten tun.

●» s.lennartz@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Sabine Lennartz

Kleinvieh macht auch Mist

THEMA
des Tages

ULM (dpa/mö) - Moderne Autos
können mehr und mehr Fahrfunktio-
nen selbst übernehmen. Aber sollen
sie das auch? Die Bundesregierung
will von Fachleuten ausloten lassen,
wo gesellschaftliche Grenzen der
Technik liegen. „Wir wollen Leit-
planken für die Programmierer auf-
stellen“, sagte Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU)
zur Auftaktsitzung des Gremiums
Ende September in Berlin.

Geklärt werden soll, was hochau-
tomatisierte Systeme dürfen und was
gerade nicht. Dabei solle gelten, dass
Sachschaden immer vor Personen-
schaden gehe. Zudem dürfe es keine

„Klassifizierung“ von Menschen ge-
ben. Computergesteuertes Fahren
mache Mobilität sicherer, effizienter
und umweltschonender. Bei Rah-
menbedingungen der Technik gehe
es daher um „Antworten, die diese
Innovation ermöglichen“.

Der Kommissionsvorsitzende, Ex-
Verfassungsrichter Udo Di Fabio,
nannte als eine Grundsatzfrage, wie
viel Automatisierung und welche
menschlichen Eingriffsmöglichkei-
ten eine Gesellschaft wolle. „Auto-
matisierte Fahrsysteme müssen sich
in eine Rechtsordnung einfügen, die
den Menschen in seiner körperli-
chen Integrität und als selbstbe-

stimmte Persönlichkeit in den Mit-
telpunkt stellt.“

Dabei geht es um ethische Leit-
planken für Systeme, die vielleicht in
fünf Jahren oder später zum Einsatz
kommen, wie Dobrindt erläutert. In
der Waagschale liegt auch, dass es
weniger Tote auf den Straßen geben
könnte, wenn menschliche Fehler
vermieden werden. „Das ist eine gro-
ße Chance“, sagt Di Fabio. Aber da
gebe es eben auch das Persönlich-
keitsrecht jedes Menschen. Und für
heikle Situationen könne die Frage
naheliegender sein: „Erlaubt man
überhaupt eine Technik, die in ein
solches Dilemma kommt?“

Einen ersten Ergebnisbericht soll
die Kommission im Sommer 2017
vorlegen. Dem Gremium mit 14 Mit-
gliedern gehören Wissenschaftler so-
wie unter anderem Vertreter von Au-
toindustrie, Verbraucherschützern
und des Autofahrerclubs ADAC an.

Die Bundesregierung erarbeitet
derzeit einen Rechtsrahmen für das
autonome Fahren. Laut einem Gesetz-
entwurf sollen sich Fahrer vom Ver-
kehrsgeschehen und der Steuerung
solcher Wagen „abwenden“ dürfen,
wenn der Computer die Fahrt über-
nimmt. Der Fahrer muss aber „wahr-
nehmungsbereit“ bleiben, um die
Kontrolle übernehmen zu können.

Sachschaden geht vor Personenschaden
Kommission erarbeitet ethische Empfehlungen fürs autonome Fahren – Erster Ergebnisbericht im Sommer 2017

BERLIN (dpa) - Auf Unternehmen
und Arbeitnehmer kommen neue Re-
geln über die Ausgestaltung von Ar-
beitsstätten zu. Nach jahrelangen
Vorbereitungen steht eine entspre-
chende Verordnung heute im Kabi-
nett zur Entscheidung an, wie ein
Sprecher des Bundesarbeitsministe-
riums am Dienstag in Berlin mitteilte.

Anfang 2015 war eine über Jahre
vorbereitete Vorlage für eine solche
Verordnung nach Protesten der Ar-
beitgeber gestoppt worden. Neu ge-
fasst werden nun unter anderem Vor-
schriften für Fenster am Arbeitsplatz.
Arbeitsräume müssen „möglichst
ausreichend Tageslicht erhalten“ und
„eine Sichtverbindung nach außen
haben“. Etwa innerhalb von Flughä-
fen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren
kann von einer Sichtverbindung nach
außen abgesehen werden. Viel Wir-
bel hatte es auch darum gegeben,
dass abschließbare Kleiderschränke
vorgesehen waren. Nun soll eine
Kleiderablage zur Verfügung stehen,
sofern keine Umkleideräume vor-
handen sind – abschließbar muss die
Ablage jedoch nicht sein.

Neue Verordnung
zu Arbeitsstätten
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